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Durchführung der Strahlenschutzverordnung und 
der Röntgenverordnung 
Richtlinie nach StrlSchV und RöV 
"Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlen-
exponierter Personen durch ermächtigte Ärzte" 
 
vom 18. Dezember 2003 
 
- RdSchr. d. BMU v. 18.12.2003 - RS II 4 - 11432/2 - 
 
 
Die Richtlinie „Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich 
strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte" 
wurde unter Berücksichtigung der bisherigen „Grundsätze 
für die ärztliche Überwachung von beruflich strahlenexpo-
nierten Personen", erschienen in der Schriftenreihe des 
Bundesministeriums des Innern (Band 9, Verlag W. Kohl-
hammer GmbH, 1978) erarbeitet. Die Strahlenschutz-
kommission (SSK) wurde bei der Erarbeitung mit einbe-
zogen. Dabei sind die Änderungen der novellierten 
Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 
1714, 2002 I S. 1459), geändert durch Artikel 2 der Ver-
ordnung vom 18. Juni 2002 (BGBl. I S. 1869), und der 
Röntgenverordnung vom 8. Januar 1987 in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604) 
berücksichtigt worden. 
 
Um einen einheitlichen Vollzug sicherzustellen, wird auf 
der Grundlage der Beschlüsse des Hauptausschusses 
des Länderausschusses für Atomkernenergie vom 4./5. 
Dezember 2003 und des Länderausschusses Röntgen-
verordnung vom 5. November 2003 gebeten, die Richtli-
nie (Anlage) beim Vollzug der Strahlenschutzverordnung 
und der Röntgenverordnung ab dem 1. März 2004 
zugrunde zu legen. 
 
Im übrigen werden für den Vollzug der Strahlenschutzver-
ordnung (§§ 60 bis 64 StrlSchV) und der Röntgenverord-
nung (§§ 37 bis 41 RöV) durch dieses Rundschreiben und 
die beigefügte Richtlinie die bisher herangezogenen 
„Grundsätze für die ärztliche Überwachung von beruflich 
strahlenexponierten Personen" des Bundesministeriums 
des Innern aus dem Jahr 1978 zu dem oben genannten 
Zeitpunkt 
ersetzt. 
 
An die 
für den Vollzug der Strahlenschutzverordnung  
und der Röntgenverordnung zuständigen 
Obersten Landesbehörden 
 

Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlen-
exponierter Personen durch ermächtigte Ärzte 
Richtlinie zur Strahlenschutzverordnung (StrlSchV) und 
zur Röntgenverordnung (RöV) 
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Anlage 5  Muster für die Bescheinigung über die Teil-

nahme an einer Veranstaltung zur Aktuali-
sierung der erforderlichen Fachkunde im 
Strahlenschutz für Ärzte nach § 64 Abs. 1 
StrlSchV oder § 41 Abs. 1 RöV 

 
Anlage 6  Muster für die Bescheinigung über den Er-

werb von Sachkunde für Ärzte nach § 64 
Abs. 1 StrlSchV und § 41 Abs. 1 RöV 

 
Anlage 7  Muster für die Bescheinigung über die erfor-

derliche Fachkunde im Strahlenschutz für 
Ärzte nach § 64 Abs. 1 StrlSchV oder § 41 
Abs. 1 RöV 

 
Anlage 8.1  Muster für die Dokumentation der Erst- und 

der Folgeuntersuchungen  
 
Anlage 8.2  Muster für den Gesundheitsfragebogen 
 
Anlage 9  Musterformblatt für die Angaben zur berufli-
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Anlage 10.1  Bescheinigung nach Anlage 4 RöV 
 
Anlage 10.2  Bescheinigung nach Anlage VIII StrlSchV 
 
Anlage 10.3  Bescheinigung für Arbeiten 

1 Allgemeines 
 
Die Strahlenschutzverordnung1) (§§ 60—64) und die 
Röntgenverordnung2) (§§ 37-41) sehen zum Schutz der 
Gesundheit beruflich strahlenexponierter Personen der 
Kategorie A die arbeitsmedizinische Vorsorge durch er-
mächtigte Arzte vor. Für beruflich strahlenexponierte 
Personen der Kategorie B kann die zuständige Behörde 
Maßnahmen der arbeitsmedizinischen Vorsorge anord-
nen. Die ärztliche Untersuchung beruflich strahlenexpo-
nierter Personen ist unter Berücksichtigung der Arbeits-
platzgegebenheiten und der damit verbundenen Belas-
tungen und Beanspruchungen durchzuführen. Die Ärzte, 
die diese Untersuchungen und Beurteilungen vornehmen, 
müssen die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde 
für die arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenex-
ponierter Personen durch ermächtigte Ärzte besitzen und 
von der zuständigen Behörde dazu ermächtigt sein. Er-
mächtigte Ärzte haben eigenständige Pflichten hinsichtlich 
ärztlicher Untersuchungen, Erteilen von Bescheinigungen 
und der Gesundheitsakte (siehe auch § 44 Nr. 16 bis 19 
RöV, § 116 Abs. 5 StrlSchV). Gegenstand dieser Richtli-
nie ist die Ermächtigung der Ärzte (Nummer 2) und die 
Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge beruflich 
strahlenexponierter Personen (Nummer 3). 
 
Die arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexpo-
nierter Personen umfasst 
− die ärztliche Untersuchung (§ 60 Abs. 1 StrlSchV, § 

37 Abs. 1 RöV), 2.2 
− die ärztliche Beurteilung (§61 StrlSchV, § 38 Abs. 1 

RöV), 
− und die besondere arbeitsmedizinische Vorsorge (§ 

63 StrlSchV, § 40 RöV). 
 
Das Ziel der ärztlichen Untersuchung ist die Feststellung 
der gesundheitlichen Eignung beruflich strahlenexponier-
ter Personen zur Ausübung und Fortführung ihrer beruf-
lichen Tätigkeit. 
 
Die ärztliche Beurteilung ist eine gesundheitliche Eig-
nungsbeurteilung ohne Untersuchung aufgrund vorlie-
gender schriftlicher Unterlagen. 
 
Die besondere arbeitsmedizinische Vorsorge umfasst 
Vorschläge für Maßnahmen, die bei erhöhter Strahlen-
exposition zur Vorbeugung und Abwehr von Gesundheits-
schäden (§64 Abs. 2 StrlSchV, §41 Abs. 2 RöV) sowie 
Maßnahmen, die bei einer erhöhten Strahlenexposition 
nach § 63 Abs. 1 StrlSchV oder § 40 Abs. 1 RöV erforder-
lich sind. 
 
Weiterhin ist der ermächtigte Arzt bei der Rechtfertigung 
der besonders zugelassenen Strahlenexpositionen nach § 
58 StrlSchV von der zuständigen Behörde zu beteiligen. 
 
Die Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge sind 
in Anlehnung an die Vorschriften im Bereich der Tätigkei-
ten in § 95 Abs. 11 StrlSchV auch für den Bereich der 
Arbeiten enthalten. Dies gilt nicht für die arbeitsmedizini-
sche Vorsorge zum Schutz des fliegenden Personals; für 
die Überwachung der Einhaltung der Anforderungen der 
StrlSchV zum Schutz vor Strahlenexpositionen von Per-
sonen durch kosmische Strahlung beim Betrieb von Flug-
zeugen ist das Luftfahrtbundesamt zuständig (§ 23 Buch-
stabe b AtG). Die Voraussetzung für eine Beschäftigung 

 
1) Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 
ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung - 
StrlSchV) vom 20.7.2001 (BGBl. I S. 1714, 2002 I S. 
1459), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 
18.6.2002 (BGBl. I S. 1869) 
2) Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 
Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung - RöV) vom 
8.1.1987 (BGBl. I S. 114) in der Fassung er 
Bekanntmachung vom 30.4.2003 (BGBl. I S. 604) 
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oder Weiterbeschäftigung ist auch hier, dass die beruflich 
strahlenexponierten Personen (§ 3 Abs. 2 Nr. 23 Buch-
stabe b StrlSchV) von einem ermächtigten Arzt untersucht 
worden sind und eine ärztliche Bescheinigung vorliegt, 
nach der der Beschäftigung keine gesundheitlichen Be-
denken entgegenstehen. Für die Untersuchungen bei 
Arbeiten kann das Ergebnis nach dem Muster der Anlage 
10.3 dieser Richtlinie bescheinigt werden. 
 
 
2 Ermächtigung von Ärzten 
 
2.1 Allgemeines 
 
Die zuständige Behörde kann die Ermächtigung erteilen, 
wenn der Arzt den Nachweis über die erforderlichen Vor-
aussetzungen geführt hat (§64 StrlSchV, § 41 RöV). 
 
Für ermächtigte Ärzte, die vor Inkrafttreten dieser Rege-
lungen ermächtigt wurden, gilt entsprechend § 117 Abs. 
22 StrlSchV oder § 45 Abs. 6 RöV die Ermächtigung fort. 
 
 
2.2 Voraussetzungen für die Ermächtigung 
 
Die Voraussetzungen für die Erteilung der Ermächtigung 
sind 
a)  die Approbation als Arzt oder die Erlaubnis zur vorü-

bergehenden Ausübung des ärztlichen Berufes in der 
Bundesrepublik Deutschland, 

b)  eine mehrjährige praktische ärztliche Tätigkeit in 
einem oder mehreren für die Aufgaben des ermäch-
tigten Arztes relevanten Gebieten mit insbesondere 
arbeitsmedizinischen Inhalten und 

c)  der Erwerb der im Strahlenschutz erforderlichen 
Fachkunde für die arbeitsmedizinische Vorsorge be-
ruflich strahlenexponierter Personen durch ermäch-
tigte Ärzte. 

 
Die Anforderungen nach b) gelten für Fachärzte für Ar-
beitsmedizin, Ärzte mit der Zusatzbezeichnung Betriebs-
medizin und für Ärzte mit einer arbeitsmedizinischen 
Fachkunde als erfüllt. Für andere Ärzte ohne arbeitsmedi-
zinische Berufsausbildung kann die zuständige Behörde 
die Anforderungen nach dem Buchstaben b) nur als erfüllt 
ansehen, wenn diese einen zusätzlichen Kurs zur ar-
beitsmedizinischen Bewertung von Arbeitsplätzen für zu 
ermächtigende Ärzte erfolgreich absolviert haben. 
 
Der Zeitraum zwischen dem Fachkundeerwerb (Sach-
kunde und Kurse) und der Ermächtigung soll nicht mehr 
als fünf Jahre betragen. 
 
 
2.3 Fachkunde 
 
2.3.1 Inhalte der Fachkunde 
 
Die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde für die 
arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponier-
ter Personen durch ermächtigte Ärzte erfordert grundle-
gende Kenntnisse über 
a)  die Prüfung der gesundheitlichen Eignung beruflich 

strahlenexponierter Personen, 
b)  die Arbeitsplatzsituationen sowie einen Überblick 

über die Gefährdungsbeurteilung der Arbeitsplätze 
beruflich strahlenexponierter Personen, 

c)  die auf die Arbeitsplätze bezogenen Regelungen des 
Strahlenschutzes, 

d)  die möglichen Zwischenfälle mit erhöhter Strahlen-
exposition an Arbeitsplätzen, 

e)  den Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen, die 
Möglichkeiten einer Kontamination oder Inkorporation 
sowie über Gegenmaßnahmen und Behandlungen, 

f)  die Durchführung der physikalischen Strahlenschutz-
kontrolle und die Bewertung ihrer Messergebnisse 
sowie die Beurteilung der Reaktion des menschlichen 

Körpers auf eine Strahlenexposition mit Hilfe biologi-
scher Indikatoren, 

g)  die bei erhöhter Strahlenexposition erforderlichen 
Maßnahmen zur Abwehr gesundheitlicher Schäden, 

h)  die organisatorischen Maßnahmen bei Störfällen 
sowie über die organisatorischen und medizinischen 
Maßnahmen bei Zwischenfällen mit erhöhter Einwir-
kung ionisierender Strahlung und bei Unfällen, 

i)  die biologischen Wirkungen ionisierender Strahlung 
j)  die Strahlenschäden beim Menschen und deren 

Behandlung sowie 
k)  die rechtlichen Vorschriften zum Strahlenschutz. 
 
2.3.2  Erwerb der Fachkunde 
 
Die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde für die 
arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponier-
ter Personen durch ermächtigte Ärzte wird durch theoreti-
sches Wissen und praktische Erfahrungen (Sachkunde) 
auf dem Gebiet der arbeitsmedizinischen Vorsorge sowie 
durch die erfolgreiche Teilnahme an den Kursen im 
Strahlenschutz nach Anlagen 1 und 2 erworben. 
 
Die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde für die 
arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponier-
ter Personen durch ermächtigte Ärzte wird nach Vorlage 
der Nachweise über die Sachkunde und über die erfolg-
reiche Kursteilnahme mit Abschlussprüfung von der zu-
ständigen Stelle geprüft und bescheinigt. Die Sachkunde 
wird durch eine mindestens 6-monatige Tätigkeit unter 
Anleitung und Verantwortung eines ermächtigten Arztes 
erworben, wobei mindestens 25 Untersuchungen beruflich 
strahlenexponierter Personen durchzuführen sind. 
 
Es ist die erfolgreiche Teilnahme an folgenden Kursen 
nachzuweisen: 
1)  ein Grundkurs im Strahlenschutz für Ärzte entspre-

chend Anlage 1 (Dauer mindestens 24 Unterrichts-
stunden). Dieser Kurs ist vor dem Sachkundeerwerb 
und vor dem Spezialkurs zu absolvieren und 

2)  ein Spezialkurs für zu ermächtigende Ärzte entspre-
chend Anlage 2.1 (Dauer mindestens 48 Unterrichts-
stunden). Für den Besuch des Spezialkurses ist die 
vorherige erfolgreiche Teilnahme am Grundkurs er-
forderlich; 

3)  für Ärzte - außer Fachärzte für Arbeitsmedizin, Ärzte 
mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin und 
Ärzte mit einer arbeitsmedizinischen Fachkunde - ein 
zusätzlicher Kurs nach Anlage 2.2 zur arbeitsmedizi-
nischen Bewertung von Arbeitsplätzen für zu er-
mächtigende Ärzte. 

 
Der Erwerb der Sachkunde wird nach Anlage 6, die im 
Strahlenschutz erforderliche Fachkunde für die arbeits-
medizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Per-
sonen durch ermächtigte Ärzte wird nach Anlage 7 be-
scheinigt. 
 
 
2.4 Aktualisierung der Fachkunde 
 
Die im Strahlenschutz erforderliche Fachkunde für die 
arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponier-
ter Personen durch ermächtigte Ärzte muss nach § 30 
Abs. 2 StrlSchV und nach § 18a Abs. 2 RöV mindestens 
alle fünf Jahre durch eine erfolgreiche Teilnahme an ei-
nem anerkannten Kurs oder anderen als geeignet aner-
kannten Fortbildungsmaßnahmen aktualisiert werden 
(Lehrinhalte siehe Anlage 3). Die Bescheinigung nach 
Anlage 5 ist der zuständigen Stelle auf Anforderung vor-
zulegen.  
 
 
2.5 Einschränkung der Ermächtigung 
 
Der ermächtigte Arzt ist von der Untersuchung derjenigen 
Personen ausgeschlossen, die ihm direkt unterstellt sind. 
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Ist der ermächtigte Arzt gleichzeitig Strahlenschutzver-
antwortlicher oder Strahlenschutzbeauftragter, gilt dies 
auch für Personen, die ihm in dieser Eigenschaft unter-
stellt sind. Hierauf wird in der Ermächtigung besonders 
hingewiesen. 
 
 
3 Durchführung der arbeitsmedizinischen Vor-

sorge beruflich strahlenexponierter Personen 
 
3.1 Allgemeines 
 
Die beruflich strahlenexponierten Personen der Kategorie 
A (§ 54 Abs. 1 StrlSchV und § 31 Nr. 1 RöV) dürfen im 
Kontrollbereich Aufgaben nur dann wahrnehmen, wenn 
sie innerhalb eines Jahres vor Aufnahme ihrer Tätigkeit 
untersucht wurden und regelmäßig in jährlichem Abstand 
vom ermächtigten Arzt untersucht bzw. nachuntersucht 
werden. Anstelle der Nachuntersuchung kann eine Beur-
teilung erfolgen (siehe Nummer 3.4). 
 
Die Art und der Umfang der Untersuchungen richten sich 
nach dem Gesundheitszustand der beruflich strahlenex-
ponierten Personen, den Arbeitsbedingungen und den 
gesundheitlichen Folgen etwaiger Zwischenfälle. Sie 
richten sich auch danach, ob der Beschäftigte einer äuße-
ren Strahlenexposition, einer Kontamination, Inkorporation 
oder einer Kombination dieser Möglichkeiten ausgesetzt 
sein kann. 
 
Die Personen, die der arbeitsmedizinischen Vorsorge 
oder der besonderen arbeitsmedizinischen Vorsorge 
unterliegen, haben die erforderlichen ärztlichen Untersu-
chungen zu dulden (§111 Abs. 4 StrlSchV, § 37 Abs. 6 
RöV). 
 
Der ermächtigte Arzt kann vom Strahlenschutzverantwort-
lichen oder Strahlenschutzbeauftragten fordern, dass ihm 
1)  die Art der Aufgaben der beruflich strahlenexponier-

ten Person und die mit diesen Aufgaben verbunde-
nen Arbeitsbedingungen, 

2)  jeder Wechsel der Art der Aufgaben und der mit die-
sen verbundenen Arbeitsbedingungen, 

3)  die Ergebnisse der physikalischen Strahlenschutz-
kontrolle (§ 42 StrlSchV) bzw. der Körperdosisermitt-
lungen (§35 Abs. 1 RöV) und 

4)  der Inhalt der letzten ärztlichen Bescheinigung schrift-
lich mitgeteilt wird (§ 61 Abs. 2 Satz 1 StrlSchV, § 38 
Abs. 2 Satz 1 RöV). 

 
Die Begehung des Arbeitsplatzes kann im Einzelfall an-
gebracht sein. Die zuständige Behörde kann in diesem 
Zusammenhang nach §113 Abs. 1 Satz 1 StrlSchV oder § 
33 Abs. 2 RöV Maßnahmen anordnen. 
 
Die arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexpo-
nierter Personen betrifft auch das Personal, das in frem-
den Anlagen oder Einrichtungen tätig ist (§ 15 StrlSchV, § 
6 RöV Abs. 1 Nr. 3). Da dieses Personal in unterschiedli-
chen Anlagen beschäftigt sein kann, soll es von einem 
ermächtigten Arzt untersucht werden, der mit den jeweili-
gen spezifischen Arbeitsplatzbedingungen vertraut ist. 
Dazu ist es notwendig, über aktuelle Kenntnisse der ent-
sprechenden Tätigkeiten zu verfügen. 
 
 
3.2  Aufgaben des ermächtigten Arztes 
 
Der ermächtigte Arzt führt die Erstuntersuchung, alle 
weiteren Untersuchungen, die gesundheitliche Beurtei-
lung und Beratung einer beruflich strahlenexponierten 
Person, die der arbeitsmedizinischen Vorsorge unterliegt, 
unter arbeitsmedizinischen Gesichtspunkten durch. Die 
Voraussetzung dafür sind ausreichende Kenntnisse der 
Arbeitsplätze, der speziellen Expositionen und der Belas-
tungen an diesen Arbeitsplätzen. 

Auf Grundlage des Untersuchungsbefundes und aller 
relevanter Unterlagen (siehe auch Nummer 3.1) beurteilt 
der ermächtigte Arzt, ob gesundheitliche Bedenken gegen 
die Aufnahme oder Fortsetzung der Tätigkeit an den bis-
herigen oder den vorgesehenen Arbeitsplätzen bestehen 
und stellt darüber die ärztliche Bescheinigung nach An-
lage 10.1,10.2 oder 10.3 aus (§ 61 Abs. 1 Satz 3 i.V.m. 
Anlage VIII StrlSchV, § 38 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. Anlage 4 
RöV). 
 
Der ermächtigte Arzt führt die besondere arbeitsmedizini-
sche Vorsorge nach § 63 StrlSchV oder § 40 RöV durch. 
Er schlägt Maßnahmen vor, die bei erhöhter Strahlenex-
position zur Vorbeugung vor gesundheitlichen Schäden 
und zu ihrer Abwehr erforderlich sind. 
 
Zu den Aufgaben des ermächtigten Arztes gehört das 
Führen der Gesundheitsakte. 
 
 
3.3  Erstuntersuchung 
 
Das Ziel der Erstuntersuchung ist es, festzustellen, ob 
gesundheitliche Bedenken gegen die Wahrnehmung einer 
Aufgabe an dem vorgesehenen Arbeitsplatz bestehen. 
Für die Dokumentation der Erstuntersuchung steht das 
Muster für ein Formblatt nach Anlage 8.1 zur Verfügung. 
 
3.3.1  Anamnese 
 
Im Rahmen der Berufsanamnese sind alle bisherigen 
Tätigkeiten, insbesondere solche mit beruflicher Strahlen-
exposition, zu vermerken, gegebenenfalls mit Angaben zu 
Arbeitgeber, Zeitraum sowie Art der Beschäftigung am 
jeweiligen Arbeitsplatz. Wenn bereits früher Tätigkeiten 
als beruflich strahlenexponierte Person ausgeübt worden 
sind, müssen die von anderen ermächtigten Ärzten ge-
führten Gesundheitsakten beigezogen werden, soweit 
dies für die Beurteilung erforderlich ist (§ 61 Abs. 1 
StrlSchV, § 38 Abs. 1 RöV). Vom Strahlenschutzverant-
wortlichen kann Auskunft verlangt werden, ob von der 
Behörde wegen einer Dosisgrenzwertüberschreitung eine 
Tätigkeitsbeschränkung oder ein Tätigkeitsverbot ange-
ordnet wurde. Darüber hinaus sollen Belastungen und 
Beanspruchungen durch andere Tätigkeiten, z.B. Arbeiten 
mit karzinogenen, mutagenen oder sonstigen Gefahrstof-
fen, vermerkt werden. Ein Abgleich mit den hierzu erfor-
derlichen Untersuchungen nach dem Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. Die 
Dokumentation der Familien-, Eigen- und Berufsanam-
nese kann nach Anlage 8.1. erfolgen. 
 
3.3.2  Allgemeine körperliche Untersuchung 
 
Der Gesundheitszustand ist grundsätzlich durch eine 
Ganzkörperuntersuchung zu erfassen. Sie muss die Be-
lastungen und Beanspruchungen berücksichtigen, die 
besonders unter den vorgesehenen Arbeitsbedingungen 
auftreten können. Das Untersuchungsformular (Anlage 
8.1) enthält einen Vorschlag für die Durchführung und 
Dokumentation der Erstuntersuchung. 
 
3.3.3  Ergänzende Labor- und Funktionsuntersuchungen 
 
Als Grundlage der Dokumentation der erforderlichen La-
boruntersuchungen kann der arbeitsmedizinische Labor-
bogen gemäß Anlage 8.1 dienen. 
 
Erforderlich sind mindestens die Anforderung eines Blut-
bildes (inklusive Differentialblutbild und Thrombozyten), 
des Urinstatus sowie der Nieren- und Leberfunktions-
parameter. 
 
Vor einer möglichen Gefährdung durch Inhalation radio-
aktiver Stoffe sollte ein Lungenfunktionstest durchgeführt 
werden. Vor einer möglichen Inkorporation radioaktiven 
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Iods sollte die Schilddrüsenfunktion untersucht werden. 
 
Bei einer möglichen Strahlenexposition der Augenlinse - 
besonders durch Neutronen und Betastrahlung - in rele-
vanter Höhe sind bestehende Veränderungen der Augen-
linse zu erfassen. 
 
3.3.4 Bewertung des Befundes 
 
3.3.4.1 Allgemeine Bewertungsgrundsätze 
 
Zur Feststellung, ob gesundheitliche Bedenken gegen die 
Wahrnehmung von Tätigkeiten oder Arbeiten mit berufli-
cher Strahlenexposition vorliegen, dienen die Anamnese, 
die allgemeine körperliche Untersuchung und die ergän-
zenden Labor- und Funktionsuntersuchungen. Neben der 
Feststellung des Gesundheitsstatus müssen bei der Be-
urteilung andere möglicherweise gesundheitsbeeinträch-
tigende Stoffe sowie die gesamte Arbeitsplatzsituation 
bewertet werden. Das bedeutet, dass sowohl die arbeits-
medizinischen Gesichtspunkte als auch die des Strahlen-
schutzes zu berücksichtigen sind. Der ermächtigte Arzt 
muss seine Entscheidung aus dem Gesamtbild des Ge-
sundheitszustandes und der Arbeitsplatzsituation des 
Beschäftigten treffen. 
 
3.3.4.2 Spezielle Bewertungskriterien bei möglicher inne-

rer oder äußerer Strahlenexposition 
 
Bei der gesundheitlichen Bewertung einer Eignung in 
Bezug auf die Strahlenexposition ist zu unterscheiden 
zwischen: 
-  einer Beschäftigung, bei der die Möglichkeit der In-

korporation oder Kontamination mit offenen radioak-
tiven Stoffen besteht und 

-  einer Beschäftigung, bei der die Möglichkeit der Be-
strahlung von außen durch umschlossene radioaktive 
Stoffe, Beschleuniger, Röntgeneinrichtungen oder 
Störstrahler besteht. 

 
Innere Strahlenexposition (bei Kontamination oder 
Inkorporation) 
 
Ist am Arbeitsplatz die Möglichkeit einer Kontamination 
gegeben, so sollen Bedenken geäußert werden, wenn die 
Schutzfunktion der Haut beeinträchtigt ist und hierdurch 
einerseits die Aufnahme radioaktiver Stoffe durch die 
Haut beschleunigt sein kann und andererseits eine De-
kontamination nur eingeschränkt möglich ist. 
 
Beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen mit gerin-
gem Gefährdungspotenzial und niedriger Aktivität (z.B. 
bei In-vitro-Untersuchungen und beim Umgang mit kurz-
lebigen, in der nuklearmedizinischen Diagnostik verwen-
deten Radionukliden) und bei krankhafter Veränderung 
nur relativ kleiner Hautareale müssen nicht zwingend 
Bedenken gegen eine derartige Tätigkeit ausgesprochen 
werden. Es muss in jedem Fall gewährleistet sein, dass 
durch persönliche Schutzmaßnahmen (wasserdichtes 
Pflaster, Schutzhandschuhe) eine Inkorporation vermie-
den wird. Diese beruflich strahlenexponierten Personen 
sind auf die Beachtung aller Maßnahmen zur Kontamina-
tionsvermeidung hinzuweisen. 
 
Besteht beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen 
mit höherem Gefährdungspotential die Möglichkeit einer 
Inkorporation, so sind Funktionseinschränkungen der 
Aufnahme- bzw. Ausscheidungsorgane Atemwege und 
Lunge, Leber, Niere und Harnwege festzustellen und 
gegebenenfalls zu bewerten: 
1.  Es muss in diesen Fällen mit einer Verlängerung der 

Retentionszeiten gerechnet werden; 
2.  Dekorporationsmaßnahmen könnten erschwert oder 

sogar kontraindiziert sein; 
3.  in solchen Fällen sind Ausscheidungsanalysen für 

eine Abschätzung der inkorporierten Aktivität und der 
daraus zu erwartenden Dosis nicht mehr hinreichend 

aussagefähig. 
 
Des Weiteren sind gegebenenfalls vorliegende Vorschä-
digungen von Organen, in denen sich Radionuklide anrei-
chern können, zu bewerten. So wird z.B. Iod in der 
Schilddrüse sowie Transurane, Radium und Strontium im 
Skelettsystem angereichert. 
 
Äußere Strahlenexposition 
 
Bei alleiniger äußerer Strahlenexposition ist in der Regel 
die Arbeitsfähigkeit nicht eingeschränkt. Es sei denn, 
andere Gründe, die nicht im Zusammenhang mit einer 
Strahlenexposition stehen, machen eine Einschränkung 
erforderlich. 
 
Werden bei Blutuntersuchungen diagnostisch abgeklärte 
Abweichungen einzelner Parameter von der Norm festge-
stellt, gleichzeitig aber keine Einschränkung der körperli-
chen Leistungsfähigkeit ermittelt, müssen grundsätzlich 
keine Bedenken gegen einen vorgesehenen Einsatz als 
beruflich strahlenexponierte Person erhoben werden. Die 
ärztliche Bescheinigung (Anlage 10.1, 10.2 oder 10.3) 
kann erteilt werden. Falls erforderlich, kann die ärztliche 
Bescheinigung so lange zurückgestellt werden, bis eine 
endgültige diagnostische Abklärung erfolgt ist. Ist danach 
eine Normvariante wahrscheinlich oder der Befund für die 
Tätigkeit nicht von Bedeutung, kann die ärztliche Be-
scheinigung für die Beschäftigung im Bereich ionisieren-
der Strahlung ausgestellt werden, ohne gesundheitliche 
Bedenken aussprechen zu müssen. In diesen Fällen 
empfiehlt es sich, die speziellen anamnestischen Anga-
ben zu dokumentieren sowie vorliegende, frühere ärztli-
che Befunde in die Gesundheitsakte zu übernehmen. Die 
untersuchte Person soll hinsichtlich der abweichenden 
Befunde aufgeklärt werden, warum trotzdem keine Be-
denken gegen den Einsatz im Kontrollbereich bestehen. 
Der wesentliche Inhalt dieser Beratung ist aufzuzeichnen. 
 
 
3.4 Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 

während der Beschäftigungszeit 
 
Die Strahlenschutzverordnung und die Röntgenverord-
nung schreiben eine jährliche arbeitsmedizinische Vor-
sorge beruflich strahlenexponierter Personen der Kate-
gorie A vor. Diese kann durch einen ermächtigten Arzt als 
Untersuchung oder als Beurteilung aufgrund vorliegender 
Daten ohne besondere Untersuchung erfolgen (§ 60 Abs. 
2 StrlSchV und § 37 Abs. 2 RöV). Bei beruflich strahlen-
exponierten Personen der Kategorie B wird eine arbeits-
medizinische Vorsorge nur gefordert, wenn die Behörde 
dieses anordnet. 
 
3.4.1 Erneute Untersuchung oder Beurteilung 
 
Die erneute Untersuchung oder Beurteilung dient der 
laufenden Erfassung des Gesundheitszustandes der 
beruflich strahlenexponierten Person. Sie findet bei beruf-
lich strahlenexponierten Personen der Kategorie A jährlich 
statt. Die regelmäßige Dokumentation erleichtert gegebe-
nenfalls die Beurteilung im Falle einer möglichen Erkran-
kung. 
 
Bei einer Untersuchung eröffnet sich die Möglichkeit, ggf. 
die Folgen einer zwischenzeitlichen Teilkörperexposition 
festzustellen. Hierzu sollte insbesondere bei Personen, 
die mit hohen Einzelaktivitäten radioaktiver Stoffe umge-
hen oder sich in Strahlenfeldern mit hoher Ortsdosis-
leistung aufhalten, nach Symptomen, wie z.B. Hautver-
änderungen, gesucht werden. 
 
3.4.2  Ärztliche Beurteilung 
 
Die Strahlenschutzverordnung und die Röntgenverord-
nung sehen bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge an-
stelle einer erneuten Untersuchung auch die Möglichkeit 
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einer Beurteilung vor. Es handelt sich dabei um eine ärzt-
liche Beurteilung auf der Grundlage der Gesundheitsakte 
ohne unmittelbar vorausgehende Untersuchung. 
 
Auf Grund der folgenden Unterlagen kann der ermächtigte 
Arzt entscheiden, ob er eine Untersuchung für erforderlich 
hält, oder ob auf der Basis dieser Unterlagen eine Beur-
teilung ausreicht: 
a)  die nach der Strahlenschutzverordnung und der 

Röntgenverordnung zu führende Gesundheitsakte 
der zu beurteilenden Person einschließlich der Un-
terlagen über die letzte Untersuchung; 

b)  das vom Strahlenschutzverantwortlichen, Strahlen-
schutzbeauftragten oder Verantwortlichen ausgefüllte 
Formular (Anlage 9) mit den Angaben zur beruflichen 
Strahlenexposition oder zur Strahlenexposition bei 
Arbeiten; soweit die Expositionsdaten aus einem 
Strahlenpass entnommen werden, sind diese Anga-
ben in der Gesundheitsakte zu vermerken; in diesem 
Fall sind die Angaben zur Tätigkeit und zu den Ar-
beitsplatzverhältnissen auf anderem Weg zu ermit-
teln; 

c)  die Dokumentation der Erst- und der Folgeuntersu-
chung (Anlage 8.1); 

d)  der Gesundheitsfragebogen (Anlage 8.2), der von der 
zu beurteilenden Person selbst auszufüllen ist; an der 
Richtigkeit der Angaben darf kein Zweifel bestehen. 

 
Liegt die letzte Untersuchung oder Beurteilung länger als 
ein Jahr zurück, so muss vor erneuter Aufnahme der 
Tätigkeit als beruflich strahlenexponierte Person eine 
Untersuchung durchgeführt werden. 
 
In folgenden Fällen müssen Untersuchungen erfolgen; 
in diesen Fällen reichen Beurteilungen nicht 
aus: 
a)  bei Tätigkeiten in kerntechnischen Anlagen oder 

Einrichtungen, 
b)  bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an Anla-

gen zur Erzeugung ionisierender Strahlen oder Stör-
strahlern, 

c)  bei dem Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen, 
d)  bei Tätigkeiten mit der Möglichkeit hoher Teilkörper-

expositionen (z. B. bei der mobilen zerstörungsfreien 
Materialprüfung mit umschlossenen radioaktiven 
Stoffen oder Grobstruktureinrichtungen, in der Radio-
nuklidproduktion oder in der interventionellen Radio-
logie) oder 

e)  wenn die letzte arbeitsmedizinische Vorsorgemaß-
nahme als Beurteilung erfolgte. 

 
3.4.3  Ärztliche Bescheinigung 
 
Der ermächtigte Arzt stellt über das Ergebnis der Unter-
suchung eine ärztliche Bescheinigung nach Anlage 10.1 
oder 10.2 (Anlage VIII StrlSchV oder Anlage 4 RöV) aus 
und übersendet diese dem Strahlenschutzverantwortli-
chen, der untersuchten Person und, soweit gesundheit-
liche Bedenken bestehen, auch der zuständigen Behörde 
unverzüglich (§61 Abs. 3 StrlSchV, § 38 Abs. 3 RöV). 
Eine beruflich strahlenexponierte Person darf im Kontroll-
bereich nur eingesetzt werden, wenn keine gesundheit-
lichen Bedenken im Zusammenhang mit der Tätigkeit 
bestehen. Die ärztliche Bescheinigung lässt unter der 
Rubrik „Bemerkungen" weitere Erläuterungen zu. 
 
 
3.5  Besondere arbeitsmedizinische Vorsorgeunter-

suchungen 
 
Kann nach einem Einsatz nicht ausgeschlossen werden, 
dass es zu einer Überschreitung der Dosiswerte nach § 
63 Abs. 1 StrlSchV oder § 40 Abs. 1 RöV gekommen ist, 
hat eine unverzügliche Vorstellung bei einem ermächtig-
ten Arzt zu erfolgen. Diese arbeitsmedizinische Vorsorge 
wird so lange fortgesetzt, wie dieses der ermächtigte Arzt 

zum Schutz der Gesundheit des Strahlenexponierten für 
erforderlich erachtet (§ 63 Abs. 3 StrlSchV, § 40 Abs. 3 
RöV). 
 
 
3.6 Untersuchung auf behördliche Anordnung 
 
Im Falle einer behördlichen Anordnung nach § 60 Abs. 4 
StrlSchV oder nach § 37 Abs. 5 RöV erfolgt die Untersu-
chung entsprechend dem Vorgehen bei der Erstuntersu-
chung (Nummer 3.3) oder bei der erneuten Untersuchung 
(Nummer 3.4.1). 
 
 
3.7  Gutachten für die behördliche Entscheidung 
 
Ist der Strahlenschutzverantwortliche oder die beruflich 
strahlenexponierte Person mit der Beurteilung durch den 
ermächtigten Arzt nicht einverstanden, so kann die Ent-
scheidung der zuständigen Behörde beantragt werden. 
Die zuständige Behörde kann vor ihrer Entscheidung das 
Gutachten eines im Strahlenschutz fachkundigen Arztes 
(§ 62 Abs. 2 StrlSchV, § 39 Abs. 2 RöV) einholen. Die 
Kosten des ärztlichen Gutachtens sind vom Strahlen-
schutzverantwortlichen zu zahlen. 
 
 
3.8  Hinweise auf die Zusammenarbeit mit dem 

Strahlenschutzverantwortlichen und mit 
anderen Ärzten 

 
Der ermächtigte Arzt soll den Strahlenschutzverantwort-
lichen in allen Fragen mit Strahlenschutzmedizinischer 
Relevanz beraten. Falls ein Arbeitsschutzausschuss be-
steht, bietet sich eine Mitwirkung an. 
 
Der ermächtigte Arzt kann den Strahlenschutzverantwort-
lichen bzw. Strahlenschutzbeauftragten bei der Auswahl 
zweckmäßiger Erste-Hilfe-Einrichtungen, bei der Ausbil-
dung der Ersthelfer und bei der innerbetrieblichen Erste-
Hilfe-Organisation unter spezieller Berücksichtigung der 
strahlenschutzmedizinischen Gesichtspunkte unterstüt-
zen. Dies gilt z.B. beim Umgang mit offenen radioaktiven 
Stoffen oder bei anderweitiger Kontaminationsmöglichkeit 
auch für die entsprechenden Personendekontaminations-
einrichtungen und die erforderliche Vermittlung der 
Kenntnisse an das mit der Personendekontamination 
betraute Personal. 
 
Unbeschadet der Pflichten des Strahlenschutzverantwort-
lichen kann ein ermächtigter Arzt im Rahmen einer be-
triebsärztlichen Tätigkeit, dem Notarzt, dem Durchgangs-
arzt und dem örtlichen Krankenhaus ggf. Maßnahmen 
vorschlagen, die wegen erhöhter Strahleneinwirkung 
durchzuführen sind. Dieses gilt insbesondere für die Ver-
sorgung kontaminierter Wunden oder die Behandlung von 
verunfallten oder akut erkrankten Personen, bei denen, 
gleichzeitig eine Kontamination vorliegt oder eine äußere 
Strahlenexposition vorangegangen ist. 
 
 
3.9  Beratung der beruflich strahlenexponierten 

Personen durch den ermächtigten Arzt 
 
Der ermächtigte Arzt berät die beruflich strahlenexpo-
nierten Personen in allen Fragen mit strahlenschutzmedi-
zinischer Bedeutung. Hierzu gehören Fragen der Exposi-
tionsbewertung und der persönlichen Risikoeinschätzung. 
Im Zusammenhang mit Einschränkungen bei der Tätigkeit 
als beruflich strahlenexponierte Frau, insbesondere bei 
einer Schwangerschaft, ist ein erhöhter Beratungsbedarf 
gegeben. 
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3.10  Aufgaben des ermächtigten Arztes bei erhöh-
ter Strahlenexposition 

 
Zu den Aufgaben des ermächtigten Arztes im Zusam-
menhang mit Untersuchungen bei erhöhter Strahlenexpo-
sition gehört es, die Maßnahmen vorzuschlagen, die zur 
Vorbeugung vor gesundheitlichen Schäden und zu ihrer 
Abwehr erforderlich sind. 
 
Grundsätzlich hängen die erforderlichen Maßnahmen 
davon ab, ob die Überexposition bedingt ist durch 
-  externe Bestrahlung, 
-  Kontamination, 
-  Inkorporation, 
-  oder eine Kombination dieser Einwirkungen. 
 
Solche Maßnahmen sind u. a. 
-  in dem Band 608 der Berufsgenossenschaftlichen 

Informationen „Erste Hilfe bei erhöhter Einwirkung 
ionisierender Strahlung", 

-  in dem Handbuch für Regionale Strahlenschutzzent-
ren des Berufsgenossenschaftlichen Institutes für 
Strahlenschutz sowie 

-  in der Veröffentlichung der SSK, Band 32 „Der Strah-
lenunfall" 

beschrieben. 
 
Vor besonders zugelassenen Strahlenexpositionen nach 
§ 58 Abs. 3 StrlSchV und nach Grenzwertüberschreitung 
nach § 57 StrlSchV ist der ermächtigte Arzt zu beteiligen. 
Bei Grenzwertüberschreitung kann die zuständige Be-
hörde im Benehmen mit dem ermächtigten Arzt eine 
Weiterbeschäftigung als beruflich strahlenexponierte 
Person zulassen (§57 StrlSchV oder § 31c RöV). Maßge-
bend ist hierzu der nach § 55 Abs. 1 StrlSchV oder § 31a 
RöV diesbezügliche Grenzwert der effektiven Dosis beruf-
lich strahlenexponierter Personen sowohl der Kategorie A 
als auch der Kategorie B von 20 mSv im Kalenderjahr. 
 
 
3.11 Gesundheitsakte 
 
Der ermächtigte Arzt ist verpflichtet, für jede beruflich 
strahlenexponierte Person, die er im Rahmen der ar-
beitsmedizinischen Vorsorge untersucht, eine Gesund-
heitsakte (§ 64 Abs. 3 Satz 1 StrlSchV, §41 Abs. 3 Satz 1 
RöV) zu führen. 
 
Die Gesundheitsakte hat folgende Angaben zu enthalten: 
a)  Angaben über die Arbeitsbedingungen; diese müssen 

ergänzt werden durch die Gefährdungsbeurteilung 
der in Frage kommenden Arbeitsplätze, die gemäß 
Arbeitsschutzgesetz vom Unternehmer zu erstellen 
ist; 

b)  Angaben zur Körperdosis (effektive Dosis im jeweili-
gen Kalenderjahr, eventuell relevante Teilkörperdo-
sen, einschließlich festgestellter Dosen aufgrund von 
Inkorporationen); diese Angaben werden bei dem 
Strahlenschutzverantwortlichen angefordert und sind 
von diesem zur Verfügung zu stellen; ohne diese An-
gaben ist die ärztliche Bescheinigung nicht zu erstel-
len; 

c)  Ergebnisse der arbeitsmedizinischen Vorsorge; 
d)  die ärztliche Bescheinigung (Anlagen 10.1, 10.2, 

10.3); 
e)  Ergebnisse der besonderen arbeitsmedizinischen 

Vorsorge; 
f)  behördliche Entscheidungen (eventuelle Fristverkür-

zungen, ärztliche Gutachten). 
 
Die Gesundheitsakte ist solange aufzubewahren, bis die 
Person das 75. Lebensjahr vollendet hat, oder vollendet 
hätte, mindestens jedoch 30 Jahre nach Beendigung der 
Wahrnehmung von Aufgaben als beruflich strahlenexpo-
nierte Person. Sie ist spätestens 95 Jahre nach der Ge-
burt der überwachten Person zu vernichten. 
 

Bei Beendigung der Tätigkeit als ermächtigter Arzt sind 
die Gesundheitsakten dem von der zuständigen Behörde 
benannten, ermächtigten Nachfolger oder gegebenenfalls 
einer von ihr benannten Stelle zu übergeben (§ 64 Abs. 4 
StrlSchV, § 41 Abs. 4 RöV). Dabei ist die ärztliche 
Schweigepflicht zu wahren. 
 
Die Aufzeichnungen der Gesundheitsakte können auf 
elektronischen Datenträgern zugelassen werden (§115 
Abs. 1 StrlSchV, §43 RöV), wenn die Anforderungen des 
Datenschutzes erfüllt werden. Es muss sichergestellt sein, 
dass die Daten während der Dauer der Aufbewahrungs-
zeit jederzeit verfügbar und unveränderbar lesbar ge-
macht werden können. Digital dokumentierte Aufzeich-
nungen müssen in geeigneter Form einem anderen er-
mächtigten Arzt zugänglich gemacht werden können. Es 
muss sichergestellt sein, dass diese Vorlagen bildlich und 
inhaltlich mit den Ursprungsdatensätzen übereinstimmen 
und zur Befundung geeignet sind. Auf Verlangen der 
untersuchten Person ist ihr die Einsicht in die Gesund-
heitsakte zu gewähren (§ 64 Abs. 5 StrlSchV und § 41 
Abs. 5 RöV). 
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Anlage 1 
 
Lehrinhalte des Grundkurses im Strahlenschutz für 
Ärzte 
 
(mindestens 24 Unterrichtsstunden von 45 Minuten 
Dauer) 
 
Dieser Grundkurs entspricht dem der Richtlinie Strahlen-
schutz in der Medizin bzw. dem der Fachkunderichtlinie 
nach Röntgenverordnung in der Medizin. 
 
1  Grundlagen der Strahlenphysik 
 
1.1  Entstehung und Eigenschaften ionisierender 

Strahlung 
1.2  Wirkungen der Strahlung auf die Materie 
1.3  Grundbegriffe der Radioaktivität 
 
2  Strahlenbiologische Grundlagen einschließlich 

Wirkungen kleiner Strahlendosen 
 
2.1  LET und RBW 
2.2  Strahlenwirkungen auf DNA, Repair, Zellen, Zell-

zyklus, Zellüberlebenskurven 
2.3  Strahlenwirkungen auf Gewebe und Organe; 

Tumorgewebe 
2.4  Strahlenschäden; stochastische, deterministische 

und teratogene Strahlenschäden 
 
3 .  Dosisbegriffe und Dosimetrie 
 
3.1  Dosisgrößen und Dosiseinheiten 
3.2  Grundbegriffe der Dosimetrie 
3.3  Dosismessverfahren 
 
4  Grundlagen und Grundprinzipien des Strahlen-

schutzes (Beschäftigte, Bevölkerung und 
Patienten) 

 
4.1  Risiko und Risikobetrachtung 
4.2  Strahlenschutz des Personals 
4.3  baulicher Strahlenschutz 
4.4  apparativer Strahlenschutz 
 
5  Natürliche und zivilisatorische Strahlenexposition 

des Menschen 
 
5.1  natürliche Strahlung 
5.2  künstlich erzeugte Strahlung 
5.2.1  Anwendung in der Medizin 
5.2.2  Anwendung in der Technik und Wissenschaft 
5.2.3  Fallout von nuklearen Testexplosionen 
5.2.4  Nutzung der Kernenergie 
5.2.5 zivilisatorische Exposition durch natürliche Radio-

nuklide 
 
6 Störfallsituation 
 
6.1 Maßnahmen 
6.2 Verhalten 
6.3 Meldepflicht 
 
7  Rechtsvorschriften und Empfehlungen auf dem 

Gebiet des Strahlenschutzes, Regeln der Technik 
 
7.1  Atomgesetz 
7.2  Strahlenschutzverordnung, Röntgenverordnung 
7.3  Richtlinie Strahlenschutz in der Medizin 
7.4  ICRP- und ICRU-Empfehlungen 
7.5  Normen des Normenausschusses Radiologie 
7.6  Medizinproduktegesetz, Arzneimittelgesetz, Ar-

beitsschutzgesetz 

Anlage 2.1 
 
Lehrinhalte des Spezialkurses für zu ermächtigende 
Ärzte 
 
(mindestens 48 Unterrichtsstunden von 45 Minuten 
Dauer) 
 
1  Aufgaben und Pflichten des ermächtigten Arztes 

nach dem Strahlenschutzrecht 
 
2  spezielle Aspekte der Strahlenbiologie 
 
2.1  strahlenbiologische Begründung von Dosisgrenz-

werten 
2.2  individuelle Strahlenempfindlichkeit 
2.3  biologische Indikatoren 
2.4  Grundlagen der Biokinetik von Radionukliden 
 
3  physikalische Strahlenschutzkontrolle und Ermitt-

lung der Körperdosis 
3.1  Personendosismessung 
3.2  Ortsdosismessung 
3.3  Kontaminationsmessung 
3.4 Inkorporationsmessung 
3.5  Ermittlung der Körperdosen 
 
4  arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenex-

ponierter Personen 
 
4.1  Grundsätze der ärztlichen Untersuchung und 

Beurteilung 
4.2  Erstuntersuchung 
4.3  erneute Untersuchung (Nachuntersuchung) 
4.4  ärztliche Beurteilung 
4.5  besondere ärztliche Beurteilung 
4.6  Durchführung von Zusatzuntersuchungen 
4.7  Beratung von Schwangeren 
4.8  Führen der Gesundheitsakte 
4.9  ärztliche Bescheinigung 
4.10  Strahlenpass 
 
5  Klinik der Strahlenschäden und diagnostische 

Verfahren 
 
5.1  akutes Strahlensyndrom 
5.2  lokale Strahlenschäden 
5.3  Kombinationsschäden 
5.4  Strahlenschäden nach chronischer Exposition 
5.5  Strahlenspätschäden 
5.6  teratogene Schäden 
 
6  Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender 

Strahlen und mögliche Ursachen für eine erhöhte 
Strahleneinwirkung 

6.1  in Medizin und Wissenschaft 
6.2  in Industrie und Technik 
6.3  bei Transport und Lagerung 
 
7  Maßnahmen bei Strahlenüberexposition 
7.1  Erste-Hilfe-Maßnahmen 
7.2  ärztliche Sofortmaßnahmen 
7.3  Behandlung des akuten Strahlensyndroms 
7.4  Behandlung lokaler Strahlenschäden 
7.5  Behandlungsmöglichkeiten nach Inkorporation von 

Radionukliden 
7.6  „Regionale Strahlenschutzzentren" und Spezial-

kliniken 
7.7  rechtliche Gesichtspunkte 
 
8  strahlenschutzmedizinische Aufgaben im Rahmen 

des Katastrophenschutzes 
 
9  Begutachtung von Strahlenschäden 
9.1  Risikoabschätzung 
9.2  Strahlenschäden als Berufskrankheit 
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Anlage 2.2 
 
Lehrinhalte des Zusatzkurses für zu ermächtigende 
Ärzte* zur arbeitsmedizinischen Bewertung von Ar-
beitsplätzen beruflich strahlenexponierter Personen 
 
*für Ärzte mit Gebietsbezeichnung Arbeitsmedizin, Ärzte 
mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin oder Ärzte 
mit einer arbeitsmedizinischen Fachkunde nicht erforder-
lich 
 
Dauer:  mindestens 24 Unterrichtsstunden von 45 Minu-

ten Dauer 
 
1  Arbeitsmedizinische Vorsorge durch ermäch-

tigte Ärzte nach Atomgesetz, Strahlenschutz-
verordnung und Röntgenverordnung 

 
2  Berufserkrankungen 
2.1  Erkennung von strahlenschutzrelevanten Gefahr-

dungsbereichen 
2.2  Nutzung von Gefährdungskatastern 
2.3  Gefahrdungsbeurteilung 
2.4  Gefahrdungsermittlung 
 
3  Krebserzeugende Gefahrstoffe und Berufs-

krebserkrankungen 
3.1  Kanzerogene Gefahrstoffe und Berufskrebserkran-

kungen; Latenzzeiten 
3.2  Identifizierung gesundheitsschädlicher Arbeits-

stoffe 
3.3  Einstufung krebserzeugender Arbeitsstoffe 
 
4  Berufskrebsproblematik und onkologische 

Grundprinzipien 
4.1  Mehrstufenkonzept der Kanzerogenese 
4.2  Dosis-Wirkungsprinzip; Expositionsquantifizierung 
4.3  Verursachungswahrscheinlichkeiten beruflich 

verursachter Krebserkrankungen 
4.4  Synkanzerogenese bei Koexpositionen krebser-

zeugender Gefahrstoffe mit radioaktiven Stoffen 
oder ionisierender Strahlung 

 
5  Berufskrankheiten als Folgen der Urantech-

nologie 
 
6  Sozialmedizinische Aufgaben des Arztes bei 

Berufskrankheiten 
6.1  Arbeitsunfälle, Wegeunfalle und Berufskrankheiten 

im System der sozialen Sicherung 
6.2  Berufskrankheitenverordnung (BKV) 
6.3  ärztliche Anzeige einer Berufskrankheit 
6.4  Berufskrankheiten-Feststellungsverfahren und 

Sozialgerichtsbarkeit 
6.5  Anforderungen an die Zusammenhangsbegutach-

tungen (sicherheitstechnische Expertisen, ar-
beitsmedizinische kausalanalytische Vorgehens-
weise) 

6.6  Grundbegriffe in der Begutachtung 
 
7  Arbeitsmedizinische Aspekte der Prävention 
7.1  Grenzwerte am Arbeitsplatz 
7.2  Überwachung der Beschäftigten 
7.3  arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen 

(EU, NU, NgU, ZAs, ZeBWis, ODIN) 
7.4  nachgehende Untersuchungen bei beruflich strah-

lenexponierten Personen" 

Anlage 3 
 
Lehrinhalte der anerkannten Fortbildungen zur Aktu-
alisierung der erforderlichen Fachkunde im Strahlen-
schutz für die arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich 
strahlenexponierter Personen 
 
(mindestens 8 Unterrichtsstunden von 45 Minuten Dauer) 
 
1  rechtliche Grundlagen 
 
2  sonstige Inhalte gemäß Anlage 2, soweit eine 

Aktualisierung notwendig und sinnvoll ist. 
 
3  ein aktuelles Schwerpunktthema 
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Anlage 4 
 
Muster für die Bescheinigung über die Teilnahme an Kursen zum Erwerb der erforderlichen 
Fachkunde im Strahlenschutz für Ärzte nach § 64 Abs. 1 StrlSchV oder § 41 Abs. 1 RöV 
 
 
 
 
Frau / Herr   ............................................................................. geb. am   ............................................................ 
 
wohnhaft in   ......................................................................................................................................................... 
 
hat bei   ...............................................................................................................................................(Institution) 
 
von   ................................................................ bis   ............................................................................................. 
 
an folgender Veranstaltung zum Erwerb der im Strahlenschutz erforderlichen Fachkunde für die arbeitsmedizinische 
Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte, und zwar 
 
-  an einem Grundkurs im Strahlenschutz für Ärzte *) 
 
- an einem Spezialkurs für zu ermächtigende Ärzte *) 
 
nach der Richtlinie für die arbeitsmedizinische Vorsorge von beruflich strahlenexponierten Personen durch ermächtigte 
Ärzte regelmäßig teilgenommen und die Abschlussprüfung bestanden. 
Die Veranstaltung umfasste die in den Lehrinhalten der Anlagen 1 und 2 der Richtlinie „Arbeitsmedizinische Vorsorge 
beruflich strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte " vorgesehenen Themen. 
 
 
Der Kurs wurde entsprechend der Richtlinie „Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch 
ermächtigte Ärzte" durchgeführt und gemäß § 30 Abs. 3 StrlSchV oder § 18 a Abs. 4 RöV von der zuständigen Stelle 
anerkannt. 
 
 
 
 
...................................................., den ...................................... 
 
 
 
.................................................................................................... 
(Unterschrift des verantwortlichen Leiters der Veranstaltung) 
 
 
 
 
 
 
........................................ 
(Anschrift der Institution) 
 
 
 
*) Nichtzutreffendes streichen 
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Anlage 5 
 
Muster für die Bescheinigung über die Teilnahme an einer Veranstaltung zur Aktualisierung der 
erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz für Ärzte nach § 64 Abs. 1 StrlSchV oder § 41  
Abs. 1 RöV 
 
 
 
 
Frau / Herr   ............................................................................. geb. am   ............................................................ 
 
wohnhaft in   ......................................................................................................................................................... 
 
hat bei   ...............................................................................................................................................(Institution) 
 
von   ................................................................ bis   ............................................................................................. 
 
an folgender Veranstaltung zur Aktualisierung der im Strahlenschutz erforderlichen Fachkunde für die arbeits-
medizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte nach der Richtlinie "Arbeits-
medizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierten Personen durch ermächtigte Ärzte" regelmäßig teilgenommen  
und die Abschlussprüfung bestanden: 
 
 
 
 
................................................................................................................................................................................ 
 
 
Die Veranstaltung umfasste die in den Lehrinhalten vorgesehenen Themen. 
 
 
Der Kurs wurde entsprechend der Richtlinie „Arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch 
ermächtigte Ärzte" durchgeführt und gemäß § 30 Abs. 3 StrlSchV oder § 18 a Abs. 4 RöV von der zuständigen Stelle 
anerkannt. 
 
 
 
 
...................................................., den ...................................... 
 
 
 
.................................................................................................... 
(Unterschrift des verantwortlichen Leiters der Veranstaltung) 
 
 
 
 
 
 
........................................ 
(Anschrift der Institution) 
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Anlage 6 
 
Muster für die Bescheinigung über den Erwerb der Sachkunde für Ärzte nach § 64 Abs. 1 StrlSchV 
und § 41 Abs. 1 RöV 
 
 
 
 
Frau / Herr   ............................................................................. geb. am   ............................................................ 
 
wohnhaft in   ......................................................................................................................................................... 
 
hat bei   ...............................................................................................................................................(Institution) 
 
von   ................................................................ bis   ............................................................................................. 
 
 
die notwendige Sachkunde erworben. Sie/Er hat mindestens 25 Untersuchungen beruflich strahlenexponierter  
Personen unter Anleitung und Verantwortung eines ermächtigten Arztes durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................., den ....................... ............................................................................ 
 (Unterschrift) 
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Anlage 7 
 
Muster für die Bescheinigung über die erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz für Ärzte nach  
§ 64 Abs, 1 StrlSchV oder § 41 Abs. 1 RöV 
 
 
 
 
 
Frau / Herr   ............................................................................. 
 
Berufsbezeichnung: ................................................................. 
 
geb. am   .................................................................................. 
 
wohnhaft in   ............................................................................. 
 
 
wird der Erwerb der im Strahlenschutz erforderlichen Fachkunde für die arbeitsmedizinische Vorsorge beruflich 
strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte entsprechend Anlagen 1 und 2 der Richtlinie „Arbeitsmedizinische 
Vorsorge beruflich strahlenexponierter Personen durch ermächtigte Ärzte" nach Prüfung der notwendigen Voraus-
setzungen bescheinigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
...................................................., den ....................... ............................................................................ 
 (Unterschrift) 
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